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Wichtig
Dieses Dokument ist das Produkt eines Kooperationsprojekts, an dem die nachstehend aufgeführten Unternehmen und Vereinigungen beteiligt waren, ohne sich ihm jedoch formell oder informell verpflichtet zu haben.
Bitte beachten Sie, dass mit diesem Projekt nicht beabsichtigt ist, die wirtschaftliche Freiheit von Unternehmen zum Vertrieb von Anlagefonds zu beschränken.
Sein Ziel ist die Verbesserung der Vermarktung von Anlagefonds durch Entwicklung einer gemeinsamen Rechtsgrundlage und eines anpassungsfähigen technischen Rahmens, der viele unterschiedliche Geschäftsmodelle unterstützen kann.
Mit dem Projekt soll das Vertriebsverfahren für Anlagefonds für alle beteiligten Parteien effizienter gestaltet werden – vom Abschluss eines Vertriebsvertrages bis hin zu Zahlung, Berichterstattung und Abstimmung der damit verbundenen Provisionen.
Dies ist ein offenes Projekt, das zu einer breiten Beteiligung aus der Branche einlädt: Förderer, Promotoren, Vertriebsgesellschaften, Fondskäufer und Wirtschaftsverbände.
Die nachstehend aufgeführten Unternehmen und Vereinigungen haben einen Beitrag zu dem DMFSA-Kooperationsprojekt geleistet (durch eine Arbeitsgruppe, durch schriftliches Feedback zu einer Konsultation, durch Ermöglichung von Informationsveranstaltungen oder durch Bereitstellung von Infrastruktur zur Unterstützung):
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Teil 1: Einleitung
Parteien, die ihre Bereitschaft zur Verwendung des DMFSA Fondsvertrieb-Mustervertrags erklären:

· werden ihn verwenden, wenn sie ihn für geeignet und zweckmäßig halten, wobei die Art des Vertriebs und die Bereitschaft jeder Vertragspartei zur Verwendung des Mustervertrags zu berücksichtigen sind;

· werden ihn nicht verwenden, wenn sie ihn für ungeeignet oder unzweckmäßig halten;

· können ihn direkt oder über die Einrichtung "Änderungen" im DMFSA-Standard ändern (die in einem anderen Dokument beschrieben wird);

· können stets nach eigener Wahl, nach ihrem eigenen Ermessen und ohne Angabe von Gründen aussagefähigere eigene Bedingungen verwenden.

Der Mustervertrag wurde entworfen, um einen einfachen Vertrieb durch Privatplatzierung und/oder öffentliches Zeichnungsangebot zwischen einem Fondspromoter und seiner Vertriebsgesellschaft zu unterstützen. Folgendes wird durch den Mustervertrag nicht unterstützt:
· Vertrieb über eine Fondsplattform (in der der Betreiber der Plattform nicht die Verantwortung einer Vertriebsgesellschaft hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche nach anwendbarem Recht übernimmt);

· Anlagen in strukturierte Produkte, bei denen für Anlagen in den Fonds oder Dachfonds bestimmte Beschränkungen gelten könnten;

· Geschäfte, bei denen eine der Parteien nur als "Vermittler" tätig wird;

· Anlagen mittels Lebensversicherungsgesellschaften (Lebensversicherungs-gebundene Vereinbarungen);

· Vertrieb in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen.

Der Fondsvertrieb-Mustervertrag wurde ursprünglich in englischer Sprache verfasst und wird von Zeit zu Zeit in anderen Sprachen ausgegeben. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und einer Übersetzung ist der englische Wortlaut maßgeblich.
Teil 2: Fondsvertriebs-Mustervertrag

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Förderung von Investmentfonds

1.
Auslegung

1.1
Gemäß diesen Geschäftsbedingungen gelten folgende Begriffsbestimmungen:

"Vertrag" bezeichnet diese Geschäftsbedingungen, die Beauftragungsurkunde und (gegebenenfalls) die Länderanlage;

"Beauftragungsurkunde" bezeichnet das von der Vertriebsgesellschaft und der Gesellschaft unterzeichnete Dokument, in dem die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch Bezugnahme enthalten sind und auf Grund dessen die Gesellschaft die Vertriebsgesellschaft mit dem Vertrieb der Fondsanteile beauftragt. Die Beauftragungsurkunde enthält insbesondere die genauen Angaben über die Vertriebsgesellschaft, die Anteile, die Region und die Vergütungsbestimmungen für die Vertriebsgesellschaft;

"Gesellschaft" bezeichnet den Fonds oder seine Verwaltungsgesellschaft oder ein anderes Unternehmen, das rechtsgültig zur Bestellung von Vertriebsgesellschaften für die Anteile bevollmächtigt ist;

"Vertriebsgesellschaft" bezeichnet das Unternehmen, das gemäß diesen Geschäftsbedingungen mit der Bewerbung und dem Vertrieb der Anteile an Anleger in der Region mittels einer Absatzorganisation, eines Bankennetzes, Private Banking oder einer vergleichbaren Organisation beauftragt wird;

„Fonds“ bezeichnet die in der Beauftragungsurkunde aufgeführten Anlagefonds.;

"Market-Timing" bezeichnet Zeichnungen oder Ankäufe, Tauschvorgänge oder Rücknahmen oder Verkäufe hinsichtlich der verschiedenen Fonds (gleich ob diese Handlungen jeweils einzeln oder gemeinsam von einer oder mehreren Personen vorgenommen werden), mit denen Gewinne durch Kurs-Arbitrage- oder Zeitzonen-Arbitrage-Chancen angestrebt werden oder die angemessenerweise als auf solche Gewinne gerichtet betrachtet werden können, wie im Fondsprospekt oder in anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen umfassender beschrieben;

"Operatives Memorandum" bezeichnet ein zwischen der Gesellschaft und der Vertriebsgesellschaft vereinbartes Dokument, in dem alle betrieblichen Aspekte der Geschäftsverbindung ausgeführt sind. Sofern nicht anderweitig in der Beauftragungsurkunde vorgesehen, bildet das operative Memorandum keinen Bestandteil des Vertrages;

"Prospekt" bezeichnet den aktuellen Prospekt und den vereinfachten Prospekt oder das "key information document" ("KID") (zu deutsch: "Dokument mit den wesentlichen Informationen") eines Fonds und jeden Nachtrag oder Zusatz oder jede aktualisierte Fassung desselben;

"Region" bezeichnet die in der Beauftragungsurkunde angegebene(n) Gerichtsbarkeit(en);

"Vertriebsmaterial" bezeichnet alle von der Gesellschaft bereitgestellten Angebotsunterlagen über die Fonds einschließlich des Prospekts;

"Anteil" bezeichnet einen Anteil oder Anteilsschein eines Fonds;

"Länderanlage" bezeichnet das (gegebenenfalls) von der Vertriebsgesellschaft und der Gesellschaft unterzeichnete Dokument, in dem die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch Bezugnahme aufgenommen sind und das jegliche zusätzliche Bestimmungen beinhaltet, die für die Region spezifisch sind; und
"Geschäftsbedingungen" bezeichnet die vorliegenden Geschäftsbedingungen.

1.2
Sofern nicht anders angegeben, gilt in diesen Geschäftsbedingungen Folgendes:

1.2.1
Hinweise auf "Paragrafen", "Unterparagrafen", "Anhänge" und "Absätze" beziehen sich auf Paragrafen, Unterparagrafen, Anhänge und Absätze dieser Geschäftsbedingungen;

1.2.2
Paragrafenüberschriften dienen lediglich der Übersichtlichkeit und sind nicht Bestandteil der operativen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen und sind bei deren Auslegung außer Acht zu lassen;

1.2.3
ein Verweis auf ein Gesetz oder eine Gesetzesbestimmung ist als Verweis auf dieses Gesetz oder diese Gesetzesbestimmung in der jeweils geänderten oder wieder in Kraft gesetzten Fassung auszulegen;

1.2.4
Verweise auf eine "Person" sind so auszulegen, dass sie jegliche natürliche Person, Firma, Gesellschaft, Regierung, Staaten oder staatlichen Behörden, örtliche oder kommunale Behörden oder Regierungsbehörden oder Gemeinschaftsunternehmen, Vereinigung oder Personengesellschaft (mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit) umfassen; und

1.2.5
Verweise auf ein "schriftliches Dokument" und die Angabe "unterzeichnet" sind einschließlich nicht-materieller Kommunikationsformen auszulegen, darunter auch elektronische Unterschriften und mit elektronischen Medien übermittelte Dokumente, die von Zeit zu Zeit zwischen den Parteien vereinbart werden.

2.
Beauftragung der Vertriebsgesellschaft

2.1
Die Gesellschaft beauftragt die Vertriebsgesellschaft auf einer nicht-ausschließlichen Basis mit der Förderung und dem Vertrieb von Anteilen der Fonds, die in den Gerichtsbarkeiten der Region zum Verkauf oder Vertrieb an die Allgemeinheit zugelassen sind, wie in der Beauftragungsurkunde näher festgelegt. Die Vertriebsgesellschaft darf ferner die Anteile in Übereinstimmung mit einschlägigen lokalen Privatplatzierungsvorschriften vertreiben und platzieren, wenn ein Fonds nicht für den Vertrieb an die Allgemeinheit zugelassen ist. Die Vertriebsgesellschaft darf nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft einen Fonds Anlegergruppen anbieten, auf die nach den Inlandsgesetzen einer Gerichtsbarkeit eine zahlenmäßige Obergrenze oder Quote in Bezug auf die Anlage in einen Fonds anwendbar ist. Die Vertriebsgesellschaft darf keine Privatplatzierungstätigkeit für einen Fonds in einer Gerichtsbarkeit vornehmen, in der die Registrierung des Fonds bei einer örtlichen Regulierungsbehörde vorgeschrieben wäre oder dazu führen würde, dass der Fonds oder die Gesellschaft zur Vorlage von Finanzabschlüssen oder sonstiger Berichterstattung verpflichtet sind. Die Vertriebsgesellschaft nimmt hiermit diese Beauftragung zu den im Vertrag niedergelegten Bedingungen und Konditionen an.

2.2
Die Vertriebsgesellschaft kann für die Zwecke dieses Vertrages ihr Niederlassungsnetz nutzen, wie in der Beauftragungsurkunde näher erläutert wird, und sagt zu, dass ihr Niederlassungsnetz die Bestimmungen dieses Vertrages erfüllen wird. Eine Nichterfüllung dieses Vertrages durch ihr Niederlassungsnetz gilt als Nichterfüllung durch die Vertriebsgesellschaft. Sofern nicht in der Beauftragungsurkunde anders vorgesehen, darf die Vertriebsgesellschaft keine Untervertriebsgesellschaften bestellen.

2.3
Die Vertriebsgesellschaft fördert den Vertrieb der Anteile und wird zu diesem Zweck den Prospekt und das Vertriebsmaterial über die Anteile verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Nach Unterrichtung der Gesellschaft durch die Vertriebsgesellschaft kann die Vertriebsgesellschaft auch eigene Vertriebsunterlagen herstellen und ausgeben, unter der Bedingung, dass die Gesellschaft sich das Recht vorbehält, der Verwendung von Vertriebsunterlagen der Vertriebsgesellschaft zu widersprechen und alle ihr erforderlich erscheinenden Änderungen daran vorzunehmen oder von der Vertriebsgesellschaft vornehmen zu lassen. Die Vertriebsgesellschaft muss sicherstellen, dass die von ihr hergestellten Vertriebsunterlagen mit dem Vertriebsmaterial übereinstimmen, und trägt die alleinige Verantwortung für deren Inhalt.

2.4
Die Vertriebsgesellschaft wird Anteile Dritten nur anbieten oder zugänglich machen:

2.4.1
in Fällen, in denen sie

(i)
unter vollständiger Einhaltung der für die Vertriebsgesellschaft oder den Fonds geltenden Geldwäschebekämpfungsgesetze handelt und dann, wenn der Fonds seinen Sitz in einem Land der Europäischen Union hat, keinen Grund zur Gewissheit oder Annahme hat, dass die Herkunft der Mittel Dritter nicht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2005/60/EG entsprechen würde, und

(ii) 
die Identität dieser Dritten kennt;

2.4.2
wenn die Vertriebsgesellschaft sich davon überzeugt hat, dass jeder Dritte eine Person ist, der Anteile rechtmäßig angeboten werden dürfen;

2.4.3
Die Vertriebsgesellschaft wird Anteile keiner US-Person im Sinne der Definition in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 anbieten oder zugänglich machen, sofern nicht anderweitig im Prospekt des betreffenden Fonds vorgesehen.

2.4.4
Der Vertriebsgesellschaft sind die steuerlichen Konsequenzen aus ihrer Beteiligung am Vertrieb von Anteilen bekannt und sie wird dementsprechend handeln.

2.5
Soweit die Vertriebsgesellschaft Informationen über einen Fonds auf einer Internetseite zugänglich macht, stellt die Vertriebsgesellschaft sicher, dass die Vermarktung über das Internet nicht als Vermarktung eines Fonds in einem Land betrachtet werden könnte, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb an die Allgemeinheit zugelassen ist. Für die Einhaltung aller Gesetze und Verordnungen, die für Vermarktung über das Internet anwendbar sind, ist ausschließlich die Vertriebsgesellschaft verantwortlich.

3.
Besondere Verpflichtungen der Gesellschaft

3.1
Die Gesellschaft stellt der Vertriebsgesellschaft schriftlich oder auf elektronischem Wege alle Informationen zur Verfügung, die die Vertriebsgesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß diesen Geschäftsbedingungen angemessenerweise benötigt und die von Zeit zu Zeit von der Vertriebsgesellschaft angemessenerweise angefordert werden. Die Gesellschaft kann diese Informationen nach ihrem Ermessen auf einer Website veröffentlichen.

3.2
Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Vertriebsgesellschaft fortwährend über genehmigte Änderungen der Anlagegrundsätze der Fonds und Nachträge zum Prospekt zu informieren.

4.
Beschränkung der Förderung von Anteilen durch die Vertriebsgesellschaft

Die Parteien vereinbaren ferner, dass die Gesellschaft von Zeit zu Zeit die Förderung von Anteilen durch die Vertriebsgesellschaft beschränken und die durch oder über die Vertriebsgesellschaft platzierten Aufträge für alle oder einige Anteile für einen bestimmten Zeitraum auf einen bestimmten Betrag (der Null sein kann) begrenzen kann, wie in der Beauftragungsurkunde näher erläutert. Die Vertriebsgesellschaft verpflichtet sich, solche Beschränkungen einzuhalten. Bei einem Verstoß steht der Vertriebsgesellschaft keine Vergütung für die betreffenden Zeichnungen/Ankäufe zu.

5.
Operatives Memorandum

Die Vertriebsgesellschaft handelt in Bezug auf Zeichnungen/Ankäufe, Umtausch oder Rücknahmen/Verkäufe von Anteilen gemäß den Bestimmungen des Prospekts und des operativen Memorandums. Wenn die Vertriebsgesellschaft Anteile für ihre Kunden hält, gleich ob in eigenem Namen, im Namen eines verbundenen Unternehmens oder einer von ihr benannten Person, ist sie, das verbundene Unternehmen oder die von ihr benannte Person in jeder Hinsicht nach den Bestimmungen des betreffenden Fondsprospekts der rechtmäßige Inhaber aller Anteile der Fonds in dem betreffenden Konto. Die Gesellschaft muss Informationen wie etwa regelmäßige Erklärungen, Jahresberichte und Bekanntmachungen an die Anteilsinhaber ausschließlich der Vertriebsgesellschaft bereitstellen und lediglich die Vertriebsgesellschaft ist verantwortlich für die Weiterleitung dieser Informationen an ihre eigenen Kunden in der Form, die gemäß den Vereinbarungen zwischen der Vertriebsgesellschaft und ihren Kunden vorgeschrieben sein kann.

6.
Aufwendungen

Die Vertriebsgesellschaft ist für alle Kosten und Aufwendungen verantwortlich, die ihr in Verbindung mit der Förderung des Fonds entstehen, muss jedoch keine Kosten und Aufwendungen tragen, die nach den Bestimmungen des Prospekts vom Fonds zu tragen sind.

7.
Vergütung der Vertriebsgesellschaft

Die Vertriebsgesellschaft hat Anspruch auf die in der Beauftragungsurkunde angegebene Vergütung für ihre Vertriebstätigkeit, den Verkauf von Anteilen und die Betreuung ihrer Kunden. Die gemäß diesem Vertrag zu zahlende Provision oder Vergütung versteht sich einschließlich darauf entfallender Steuern, insbesondere Mehrwertsteuern. Beide Parteien können diese Vergütung gemäß den Vorschriften anwendbarer Gesetze offen legen und müssen anwendbare Gesetze in Bezug auf den Empfang oder die Zahlung dieser Vergütung einhalten.

8.
Garantien, Verpflichtungen und Erklärungen

Die Vertriebsgesellschaft garantiert und verpflichtet sich zu Folgendem:

8.1
bei der Ausübung ihrer Befugnisse und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag wird die Vertriebsgesellschaft:

(i)
alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen einhalten und die volle Verantwortung für die Entscheidung übernehmen, ob ein Fonds eine geeignete Anlage für die Personen ist, denen sie ihn anbietet; und

(ii) 
den Bestimmungen des Prospekts nicht zuwiderhandeln.

8.2
sie wird Anteile nur Personen anbieten, die ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit inländischen und internationalen Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung, die jeweils in Kraft sein können, als wirtschaftliche Eigentümer identifiziert wurden.

8.3
wenn der Fonds in der gesamten oder einem Teil der Region nicht zum Vertrieb an die Allgemeinheit zugelassen ist, wird sie die Anteile gegebenenfalls nur insoweit vermarkten und zugänglich machen, als dies nach anwendbarem Recht gegenüber einer Person, der ein Angebot über Anteile gemäß den Bestimmungen des Prospekts ordnungsgemäß unterbreitet werden kann, zulässig ist;

8.4
wenn die Vertriebsgesellschaft Anteile in einer Nicht-FATF (Financial Action Task Force) Gerichtsbarkeit zugänglich macht, verpflichtet sich die Vertriebsgesellschaft zur Anwendung von FATF-gleichwertigen Geldwäschebekämpfungsstandards und ferner, auf Anforderung der Gesellschaft, zur Vorlage einer schriftlichen Bestätigung einer solchen Verpflichtung sowie auf Verlangen einer zuständigen Behörde, zur Vorlage von Ausweisdokumenten bei der Gesellschaft, die auch Dokumente zur Identifizierung eines oder mehrerer vorhandener wirtschaftlicher Eigentümer (z.B. als benannte Person oder Treuhänder) umfassen können. Die Nichtvorlage verlangter Dokumente kann zur Ablehnung der Ausgabe von Anteilen, der Einbehaltung von Rücknahmeerlösen und/oder Provisionen sowie dazu führen, dass keine weiteren Abschlüsse getätigt werden können.

8.5
die Vertriebsgesellschaft wird gegenüber Dritten nicht behaupten, die Handlungsbevollmächtigung als Beauftragter oder Vertreter der Gesellschaft oder des Fonds zu haben;

8.6
sie wird keine Abschlüsse einleiten oder gestatten, bei denen sie weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass sie mit Market-Timing in Zusammenhang stehen; und

8.7
sie wird die im Prospekt festgelegte Cut-off-Zeit einhalten und in jedem Falle sicherstellen, dass alle der Gesellschaft zur Ausführung zum Nettoinventarwert des betreffenden Tages zugesandten Aufträge [nur solche Aufträge sind, die] vor der Cut-off-Zeit eingingen. Die Vertriebsgesellschaft erkennt das Recht der Gesellschaft an, nach der betreffenden Cut-off-Zeit eingegangene Aufträge am nächsten Geschäftstag zu bearbeiten.

Die Vertriebsgesellschaft erklärt Folgendes:

8.8
sie besitzt alle erforderlichen rechtlichen, aufsichtsbehördlichen oder sonstigen Lizenzen, die für eine Geschäftstätigkeit in der Region und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag vorgeschrieben sind;

8.9
sie besitzt die uneingeschränkte Befugnis zum Abschluss dieses Vertrages und dieser Vertrag ist eine gültige und bindende Verpflichtung der Vertriebsgesellschaft;

Die Gesellschaft erklärt Folgendes:

8.10
sie besitzt alle erforderlichen rechtlichen, aufsichtsbehördlichen oder sonstigen Lizenzen, die für eine Geschäftstätigkeit im Domizilland des Fonds und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag vorgeschrieben sind;

8.11
sie besitzt die uneingeschränkte Befugnis zum Abschluss dieses Vertrages und dieser Vertrag ist eine gültige und bindende Verpflichtung der Gesellschaft;

9.
Steuerliche Aspekte in der EU

Die Vertriebsgesellschaft erkennt an, dass die Gesellschaft dann, wenn sie ihren Sitz in der Europäischen Union hat, im Sinne der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie (EU-Richtlinie 2003/48 vom 3. Juni 2003) und der Gesetze zu ihrer Umsetzung festlegen muss, ob sie als Zahlstelle tätig ist. Auf Verlangen der Gesellschaft verpflichtet sich die Vertriebsgesellschaft zur Vorlage aller Informationen, die von der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß einem Gesetz zur Umsetzung der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie benötigt werden können.

10.
Haftung

10.1
Keine Partei haftet für Handlungen, Kosten, Schäden, Aufwendungen oder angemessene Rechtskosten, die der anderen Partei, ihren leitenden Angestellten oder Beschäftigten entstehen, es sei denn, diese wurden durch Fahrlässigkeit, Bösgläubigkeit, betrügerisches Verhalten, vorsätzliche Vertragswidrigkeit oder sonstige Verletzung dieses Vertrages durch die erste Partei verursacht.

10.2
Jede Partei übernimmt die Haftung und verpflichtet sich zur Entschädigung der anderen Partei und ihrer jeweiligen Beauftragten, leitenden Angestellten und Beschäftigten für alle Handlungen, Kosten, Schäden, Aufwendungen, Erlöse oder angemessenen Rechtskosten (“Ansprüche”), die aus einer Verletzung des Vertrages durch die erste Partei oder die Nichterfüllung aller anwendbaren Gesetze und Verordnungen durch die erste Partei entstehen, es sei denn, die Ansprüche entstehen auf Grund von Fahrlässigkeit, Bösgläubigkeit, betrügerischem Verhalten, vorsätzlicher Vertragswidrigkeit oder sonstiger Verletzung des Vertrages durch die andere Partei oder ihre Beauftragten, leitenden Angestellten oder Beschäftigten.

10.3
Sofern Absatz 10.2 anwendbar ist, wird keine Partei ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei eine Haftung gegenüber einem Dritten in Bezug auf entstehende Ansprüche einräumen und wird keine solchen Klagen, Verfahren, Ansprüche und Verbindlichkeiten annehmen oder begleichen oder Vergleiche darüber schließen.

10.4
Keine Partei haftet für Schäden, die durch eine verspätete Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag verursacht wurden, wenn sich eine solche verspätete Erfüllung oder Nichterfüllung aus Ereignissen oder Umständen ergibt, auf die diese Partei angemessenerweise keinen Einfluss hat und die Fälle höherer Gewalt darstellen.
10.5
Keine Partei haftet gegenüber der anderen Partei für besondere oder mittelbare Schäden, beiläufig entstandene Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden oder für entgangene Gewinne oder den Verlust an Geschäftswert oder entgangene Geschäftschancen, gleich ob vorhersehbar, bekannt oder sonstiges.
11.
Abtretung

Eine Partei kann diesen Vertrag ganz oder teilweise nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Partei abtreten. Die Gesellschaft kann jedoch diesen Vertrag an ein anderes zu ihrer Gruppe gehörendes Unternehmen abtreten, allerdings nur nach vorheriger Mitteilung an die andere Partei.

12.
Geistige Eigentumsrechte

Die Verwendung von Namen, Marken und sonstigen geistigen Eigentumsrechten wird in der Beauftragungsurkunde behandelt.

13.
Kündigung

13.1
Jede Partei ist zur schriftlichen Kündigung dieses Vertrages mit einer Frist von mindestens 30 Tagen berechtigt.

13.2
Ungeachtet der Bestimmungen von Paragraf 13.1 kann dieser Vertrag in den nachstehenden Fällen von einer Partei schriftlich gegenüber der anderen Partei fristlos gekündigt werden:

(i)
der Empfänger der Kündigung hat eine Liquidation oder ein vergleichbares Verfahren eingeleitet (außer einer freiwilligen Liquidation zum Zwecke der Sanierung oder Fusion zu Bedingungen, die zuvor schriftlich von der anderen Partei gebilligt wurden) oder kann ihre Verbindlichkeiten nicht begleichen oder es wird ein Konkursverwalter über das Vermögen des Empfängers eingesetzt oder der Empfänger ist nicht mehr zu den in diesem Vertrag vorgesehenen Handlungen befugt;

(ii) 
der Empfänger der Kündigung hat eine wesentliche Verletzung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag begangen und (sofern diese Vertragsverletzung abhilfefähig ist) innerhalb von 30 Tagen nach einer schriftlichen Aufforderung der anderen Partei keine Abhilfe für diese Vertragsverletzung geschaffen.

13.3
Die Kündigung gilt unbeschadet der bereits gemäß diesem Vertrag eingeleiteten Transaktionen, welche in Übereinstimmung mit diesem Vertrag bearbeitet weden. Bei Kündigung dieses Vertrages hat die Vertriebsgesellschaft Anspruch auf Erhalt sämtlicher Vergütungen und sonstigen Gelder, die vor dieser Kündigung aufgelaufen waren, hat jedoch keinen Anspruch auf eine Entschädigung für diese Kündigung.

14.
Geheimhaltung

14.1
Jede Partei behandelt alle Informationen, die auf Grund des Abschlusses oder der Erfüllung dieses Vertrages empfangen oder beschafft wurden und die sich auf den Gegenstand dieser Geschäftsbedingungen oder auf die andere Partei beziehen, streng vertraulich. Jede Partei kann jedoch Informationen, die andernfalls vertraulich wären, einer Aufsichtsbehörde, ihren eigenen Fachberatern und Wirtschaftsprüfern oder, falls dies nach anwendbaren Gesetzen und Verordnungen vorgeschrieben ist, offen legen. Um Unklarheiten zu vermeiden, wird festgestellt, dass die Beauftragung einer Vertriebsgesellschaft gemäß diesem Vertrag sowie alle der Allgemeinheit zugänglichen Informationen über die Gesellschaft oder die Fonds nicht unter die Geheimhaltungsverpflichtungen dieses Paragrafen fallen.

14.2
Darüber hinaus genehmigt die Vertriebsgesellschaft, dass alle der Gesellschaft gemäß diesem Vertrag übergebenen Daten von der Gesellschaft jedem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft und anderen Parteien offen gelegt werden dürfen, die in ihre Geschäftsverbindung eingreifen (z.B. externe Datenverarbeitungszentren, Versand- oder Zahlstellen), darunter auch Unternehmen mit Sitz in Ländern, in denen Datenschutzgesetze möglicherweise nicht vorhanden oder von niedrigerem Standard sind als in der Europäischen Union.

14.3
Jede Partei verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass sie in Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Funktionen gemäß diesem Vertrag alle einschlägigen Datenschutzgesetze einhält.

14.4
Die in diesem Paragrafen enthaltenen Beschränkungen sind auch nach der Kündigung dieses Vertrages unbefristet weiter gültig.

15.
Mitteilungen

Jegliche Mitteilung oder sonstige Kommunikation, die gemäß diesem Vertrag abzugeben oder zuzustellen sind, bedürfen der Schriftform und sind durch normale Post, Einschreibebriefsendung, persönliche Zustellung, E-Mail oder Telefax an die in der Beauftragungsurkunde angegebene entsprechende Anschrift zuzustellen. Telefongespräche zwischen den Parteien oder von den Parteien bestellten Personen dürfen aufgezeichnet werden. Die Parteien unterrichten ihre Beschäftigten über diese Aufzeichnung.

16.
Änderungen

Dieser Vertrag kann nur durch ein schriftliches Dokument in Papierform und mit der physischen Unterschrift beider Parteien geändert werden, außer wenn die Parteien vereinbart und in der Beauftragungsurkunde angegeben haben, dass sie nicht-materielle Kommunikationsformen einschließlich elektronischer Unterschriften zur Änderung dieses Vertrages akzeptieren werden.

17.
Teilnichtigkeit

Von der möglichen Nichtigkeit oder Ungültigkeit einer der Bestimmungen in diesem Vertrag bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Darüber hinaus verpflichten sich die Parteien, die nichtige Bestimmung durch eine andere mit gleichwertiger wirtschaftlicher Wirkung zu ersetzen.

18.
Maßgebliches Recht

Dieser Vertrag wird in Übereinstimmung mit dem in der Beauftragungsurkunde angegebenen Recht geregelt und ausgelegt und die Parteien erkennen die ausschließliche Zuständigkeit der in der Beauftragungsurkunde angegebenen Gerichte an.
